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Jedem Extremismus entschieden entgegentreten — Erklarung gegen Antisemitismus

Die Zunahme extremistischer Haltungen, insbesondere auch antisemitisch motivierter AuRe-
rungen und Aktionen bis hin zu Anschlagen auf judische Einrichtungen in mehreren europai-
schen Landern ist evident. Hier gilt es rechtzeitig klare Grenzen zu ziehen und antisemiti-

schem Denken keinen Raum zu geben.

Graz bekennt sich zur historischen Verantwortung aus der Shoa, einer demokratischen Erin-
nerungskultur und einer aktiven Unterstitzung der jidischen Gemeinde und ihrer Einrich-

tungen.

Aus dem historischen Kontext, aber auch aus den Grundwerten der Bundesverfassung ergibt
sich fir Graz auch eine besondere Verpflichtung, gegen jede Form von Antisemitismus und

Antizionismus aktiv und entschlossen einzutreten.

Am 21. April 2017 hat der (6sterreichische) Ministerrat die Arbeitsdefinition von Antisemi-
tismus durch die International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) angenommen. Graz

schliet sich dieser Definition an. Sie lautet:

LAntisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegeniiber
Juden ausdriicken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort und Tat gegen jiidische oder
nicht-jiidische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum, sowie gegen jiidische Gemeindein-

stitutionen und religiése Einrichtungen.”
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Als Malistab flr Antisemitismus und Antizionismus wird allgemein auch der Drei-
Dimensionen-Test von Natan Sharansky herangezogen. Demnach stellen Damonisierung von
Juden, Anwendung von unzuldssigen Doppelstandards und die Delegitimierung des Staates

Israel Indikatoren dar, die eindeutig als antisemitisch gelten.

Die Osterreichische Parlamentsdirektion hat 2018 eine Antisemitismus-Studie beauftragt,

die sich auf Status und Entwicklung antisemitischer Tendenzen in Osterreich bezieht.!

Aus dieser , Antisemitismus-Studie” ergibt sich, dass ein , Israelbezogener Antisemitismus” in
signifikantem Ausmal mit Aufstockungsgruppen (tlirkisch- bzw. arabischsprechende Befrag-
te) zusammenhangt.? Dies ergibt sich vor allem aus den Ergebnissen der Studie zur Einstel-

lungsdimension der Befragungsgruppen.

Ferner kommt die Gefahr von Antisemitismus im aktuellen Verfassungsschutzbericht der
Osterreichischen Bundesregierung zum Ausdruck.? Inhaltlich geht aus dem Verfassungs-
schutzbericht hervor, dass im Jahr 2018 insgesamt 49 antisemitisch motivierte Tathandlun-
gen aufgetreten sind und Antisemitismus in Osterreich daher nach wie vor in einem steigen-

den Ausmal’ evident ist.

Weiters zeigt der von der Agentur der Europaischen Union fir Grundrechte im Dezember
2018 veroffentlichte Bericht tiber Antisemitismus in Europa Tendenzen, die keinesfalls ver-

harmlost werden durfen (FRA-Bericht).*

Auch ergibt sich die Sensibilitdt des Themas aus der aktuellen Studie der Anti-Defamation-

League (ADL) zum Antisemitismus.®

1 https://www.antisemitismus2018.at/

2 Seite 23 — 26, des vom Parlament beauftragten ,Analyseberichts, Antisemitismus in Osterreich,
https://www.antisemitismus2018.at/wp-content/uploads/Antisemitismus-in-Osterreich-

2018 Analysebericht.pdf

3 https://www.bvt.bmi.gv.at/401/

4 https://fra.europa.eu/de/publication/2019/erfahrungen-und-wahrnehmungen-im-zusammenhang-mit-
antisemitismus-zweite-erhebung-zu

5 http://global100.adl.org/

Pras. 078079/2019/0001 Seite2von 7


https://www.antisemitismus2018.at/
https://www.antisemitismus2018.at/wp-content/uploads/Antisemitismus-in-Österreich-2018_Analysebericht.pdf
https://www.antisemitismus2018.at/wp-content/uploads/Antisemitismus-in-Österreich-2018_Analysebericht.pdf
https://www.bvt.bmi.gv.at/401/
https://fra.europa.eu/de/publication/2019/erfahrungen-und-wahrnehmungen-im-zusammenhang-mit-antisemitismus-zweite-erhebung-zu
https://fra.europa.eu/de/publication/2019/erfahrungen-und-wahrnehmungen-im-zusammenhang-mit-antisemitismus-zweite-erhebung-zu
http://global100.adl.org/

Aus diesem Grund hat sich auch der Rat der Europdischen Union unter der Osterreichischen
Ratsprasidentschaft die Erklarung vom 06.12.2018, 15213/18 ,,zur Bekdmpfung von Antise-
mitismus und zur Entwicklung eines gemeinsamen Sicherheitskonzepts fir einen besseren

Schutz jidischen Gemeinden und Einrichtungen in Europa“ beschlossen.®

Teil dieser Erklarung des Rates der EU ist, dass alle Mitgliedstaaten eine ganzheitliche Strate-
gie zur Verhiitung und Bekampfung aller Formen des Antisemitismus als Teil ihrer Strategien
zur Verhiitung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Radikalisierung und gewaltbereitem

Extremismus annehmen und umsetzen.

Alle genannten aktuellen Quellen

= Antisemitismus-Studie des Parlaments

= Verfassungsschutzbericht des BMI

= FRA-Bericht tiber Antisemitismus in Europa
= ADL-Studie zu Antisemitismus

= Erklarung des EU-Rates zu Antisemitismus

zeigen Ubereinstimmend, dass es im Bereich Antisemitismus immer noch Gefahrdungspo-
tentiale gibt und dass es daher notwendig ist, antisemitische Entwicklungen im Auge zu be-

halten und ihnen entschlossen entgegenzuwirken.

Dieser Verpflichtung kommt Graz sowohl auf Grund der Historie, als auch auf Grund der —

durch Studien belegten — aktuellen Entwicklung nach.

Dieser Verpflichtung kommt die Stadt Graz auch nach, weil ihr als erste Stadt Europas der

Titel Menschenrechtsstadt verliehen wurde.

6 https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/12/06/fight-against-antisemitism-
council-declaration/
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Die Idee der Menschenrechtsstadte geht auf die UNO nahestehende Menschenrechtsorgani-
sation People's Movement for Human Rights Learning PDHRE zurtick, die von der angesehe-

nen Menschenrechtsaktivistin Shulamith Koenig gegriindet wurde.

Die damalige AuBenministerin Dr. Benita Ferrero-Waldner verkiindete bei der UNO General-
versammlung im September 2000 (UNO Milleniumsversammlung), dass Graz die erste euro-
pdische Stadt der Menschenrechte werden wiirde, eine Entscheidung, die von den Vertre-

tern der Welt per Akklamation begriifSt wurde.

Mit GR.-Beschluss vom 08.02.2001 hat der Grazer Gemeinderat einstimmig eine Menschen-
rechtserklarung verabschiedet, welche die Grundlage fir die Menschenrechtsstadt Graz dar-
stellt. Die Stadt Graz hat sich damit verpflichtet, den durch UN-Deklaration geschitzten

Menschenrechten in besonders vorbildlicher Weise Rechnung zu tragen.’

Auch in Graz gab es in der Zeit der grauenvollen NS-Diktatur beschamende Formen der Shoa
und der Entrechtung von Angehdrigen der judischen Gemeinde. Die Ereignisse des Jahres
1938, das Pogrom, die Niederbrennung der Synagoge, die Vertreibung, Enteignung und Er-
mordung von Juden stellten auch in Graz einen tiefen Riss durch eine Jahrhunderte wahren-
de europadischer Kultur und Zivilisation dar. Einen grofReren Zivilisationsbruch hat es auch in

unserer Stadt bis dahin nicht gegeben.

Im 21. Jahrhundert und mehr als acht Jahrzehnte nach den Auswirkungen des verbrecheri-
schen NS-Regimes ist es auch fir die Stadt Graz wichtig, ein klares Bekenntnis abzugeben,
dass Verbrechen gegen die Menschheit nicht verjahren.® 1998 bis 2003 erforschte eine His-
torikerkommission im Auftrag der 6sterreichischen Regierung den ,Vermoégensentzug” wah-

rend der Zeit des Nationalsozialismus sowie seither erfolgte Riickgaben bzw. Entschadi-

7 http://www.menschenrechtsstadt.at

8 Histor. Jahrbuch d. Stadt Graz, Bd. 18/19 [1988] Dieter A. Binder, Das Schicksal der Grazer Juden
1938, S. 205 — 228; Bd. 25 [1994] Provinz ohne Juden oder das dumpfe Schweigen der Provinz, S.
541 — 556; Bd. 10 [1978] Gerhard W. Salzer-Eibenstein, Die Wohn- und Berufsstandorte der Grazer
Juden 1938, S. 295 — 305.
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gungsmalknahmen.®

Der Gemeinderat der Stadt Graz hat als Zeichen der Verséhnung am 21.10.1998 den ein-
stimmigen Beschluss zur Wiedererrichtung der Synagoge der Israelitischen Kultusgemeinde
in Graz gefasst. Die Synagoge wurde im Jahr 2000 wiederero6ffnet und an die Grazer Kultus-
gemeinde unter Prasident Konsul Kurt David Briihl tibergeben. Ein klares Bekenntnis zu ihrer
aktiven jidischen Gemeinde der Gegenwart gab die Stadt Graz gemeinsam mit dem Land
Steiermark auch, in dem sie der Judischen Gemeinde Graz unter Prdsident Elie Rosen fiir
Adaptierungs- und SanierungsmaRBnahmen an Synagoge, mit GR.-Beschluss vom 06.06.2019

namhafte Mittel zur Verfligung stellte.

Der Gemeinderat hat ferner am 10.05.2012 einen Beschluss zur dauerhaften Instandhaltung
des jlidischen Friedhofs in Graz gefasst. Weiters wurden und werden laufend durch den von
der Stadt Graz geforderten Verein fiir Gedenkkultur ,,Stolpersteine” als Zeichen der Erinne-

rung an Opfer der Shoa in Graz gesetzt.

Aus der historischen Verantwortung, aber auch aus dem Bekenntnis zu den Werten der De-
mokratie, Freiheit und Menschenrechten ergibt sich auch aus Sicht des Gemeinderates der
Landeshauptstadt Graz eine Verpflichtung, entschieden gegen neue Formen von Antisemi-

tismus einzutreten.

Dazu zahlen insbesondere auch antisemitische und antiisraelische Boykottaufrufe der BDS-
Bewegung (,,Boycott, Divestment, Sanctions”). Die sogenannte ,lIsrael-Kritik” und Formen
des radikalen politischen Islams unterscheiden sich von der Kritik am Regierungshandeln
anderer Staaten und sollen haufig einen Antisemitismus verschleiern. Dabei wird vielfach
versucht, den gesamten Staat Israel zu delegitimieren. Ganzlich ausgeblendet wird dabei,
dass die Griindung Israels auch eine Reaktion auf den weltweit verbreiteten Antisemitismus

und den Holocaust war.

9 Schlussbericht der Historikerkommission der Republik Osterreich [2003] Hrsg. von Clemens Jablo-
ner, et al., Verlag Oldenbourg.
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Nach § 45 Abs 6 des Statutes der Landeshauptstadt Graz hat der Gemeinderat als tGberwa-
chendes Organ die Oberaufsicht tGber die Geschaftsfliihrung. Nach § 61 Abs 1 des Statutes

obliegt die Vorberatung dem Stadtsenat.

Der Stadtsenat stellt daher den

Antrag,

der Gemeinderat wolle beschlieRen:

1. Die Stadt Graz verurteilt entschieden jegliche Form von Antisemitismus und Antizionis-

mus.

2. Raumlichkeiten und Einrichtungen, die unter der Stadtverwaltung stehen, dirfen an kei-
ne Organisationen, die sich antisemitisch dullern oder das Existenzrecht Israels in Frage

stellen, zur Verfligung gestellt werden.

3. Stadtische Dienststellen diirfen keine Veranstaltungen von Gruppierungen unterstiitzen,
welche die Ziele der BDS-Bewegung (,,Boycott, Divestment, Sanctions”) sowie des politi-

schen Islams verfolgen oder fir diese werben.

4. Die stadtischen Dienststellen werden beauftragt, im Auftragsmanagement darauf hinzu-

wirken, dass auch die stadtischen Beteiligungsunternehmen diese Ziele verfolgen.

5. Der Gemeinderat unterstiitzt die Stadtregierung sowohl in der Pravention, als auch in

der entschiedenen Bekampfung von Antisemitismus, Antizionismus und jeglichem Ras-

sismus.
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Der Bearbeiter: Fir die Abteilungsvorstandin
Dr. Walther Nauta Mag. Evelyn Fasch

Der Burgermeister:

Gesehen!
Der Magistratsdirektor:

Vorberaten und angenommen in
der Sitzung des Stadtsenates am ......c.cccoeeeeecnnnnnnnnen.

Der Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen D dffentl. D nicht affentl. Gemeinderatssitzung
|:| bei Amwesenheitvon ... .. Gemeinderatinnen

|:| einstimmig D mehrheitich (mit ... Stimmen /... Gegenstimmen) angenommen.
|:| Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am Der f Die Schriftfihrerin:

Signiert von Nauta Walther

. CN=Nauta Walther,0=Magistrat Graz,
Zertifikat L=Graz,ST=Styria,C=AT,

EE Datum/Zeit 2019-11-04T09:16:45+01:00

Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
Hinweis https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.
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